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Die neuen CD-ROM’s „SGV. NRW.“ und „SMBl. NRW.“, Stand 1. Juli 2005, sind Anfang August erhältlich.

Bestellformulare im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verordnun-
gen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Er-
lasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.
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203011

Berichtigung der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 

für die Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 30. September 2005 

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für
die Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 14. März 2005 (GV. NRW.
S. 203) wird wie folgt berichtigt:

§ 41 Satz 1 wird wie folgt berichtigt:

„Von den Einstellungsvoraussetzungen des § 2 Abs. 1
Nrn. 2 und 3 und des § 3 Abs. 3 können Ausnahmen zu-
gelassen werden.“

Düsseldorf, den 30. September 2005

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r – P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2005 S. 824
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Verordnung 

über die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Studierendenschaften der Universitäten, 

Fachhochschulen und Kunsthochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung
der Studierendenschaften NRW – HWVO NRW)

Vom 6. Oktober 2005

Aufgrund des § 80 Abs. 1 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-
setz – HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November
2004 (GV. NRW. S. 752), wird im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium und im Benehmen mit dem Aus-
schuss für Innovation, Wissenschaft, Forschung und
Technologie des Landtags verordnet:

Erster Abschnitt 
Allgemeines

§ 1 

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt abschließend die Haushalts-
und Wirtschaftsführung der Studierendenschaften der
Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen.
Die Bestimmungen des Hochschulgesetzes in der jeweils
geltenden Fassung bleiben unberührt.

§ 2 

Grundsätze

(1) Bei der Aufstellung und Ausführung des Haus-
haltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen
und Leistungen muss ein Preisvergleich vorausgehen.
Bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als 1.000 Euro
sind mindestens 3 Angebote im Wettbewerb einzuholen,
bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als 10.000 Euro
sind mindestens 6 Bewerber/innen zur Angebotsabgabe
aufzufordern. Der Preisvergleich ist aktenkundig zu ma-
chen und die Vergabeentscheidung zu dokumentieren.

(3) Weitere Verträge zwischen der Studierendenschaft
und Personen, die bereits für die Studierendenschaft als
Organ oder in sonstiger Weise tätig sind und für eine
weitere Tätigkeit oder Leistung ein Arbeitsentgelt, eine
Aufwandsentschädigung, eine Vergütung aus Werkver-
trag oder eine sonstige Vergütung erhalten, bedürfen der

Zustimmung des Studierendenparlaments. Dieses kann
seine Befugnis auf den Haushaltsausschuss übertragen. 

(4) Mitglieder der Studierendenschaft dürfen nicht
durch Zuwendungen, die mit den gesetzlichen Aufgaben
der Studierendenschaft nicht vereinbar sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 

(5) Bei einem Amtswechsel des Allgemeinen Studieren-
denausschusses oder der Finanzreferentin oder des Fi-
nanzreferenten ist eine ordnungsgemäße Übergabe der
Amtsgeschäfte vorzunehmen. Diese ist schriftlich zu do-
kumentieren. Eine Ausfertigung des Übergabe-/Übernah-
meprotokolls ist dem Rektorat unverzüglich zuzuleiten.

Zweiter Abschnitt 
Haushaltsplan

§ 3 

Aufstellen und In-Kraft-Treten des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden
unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der Aufgaben
notwendigen Bedarfs durch den Allgemeinen Studieren-
denausschuss für ein Haushaltsjahr aufgestellt und vom
Studierendenparlament festgestellt. Der Haushaltsplan
und etwaige Nachträge sollen in Einnahme und Ausgabe
ausgeglichen sein. Er hat Zuweisungen für die Fach-
schaften auszuweisen, die nach Maßgabe der Einnahmen
unverzüglich den Fachschaften bereitzustellen sind. Bei
der Festsetzung der Zuweisungen sind die Aufgaben der
einzelnen Fachschaften und die Zahl ihrer Mitglieder
angemessen zu berücksichtigen. Die Zuweisungen für
die Fachschaften können in der Weise erfolgen, dass die
Fachschaften über die Verwendung der Mittel selbst ent-
scheiden und diese selbst bewirtschaften (Selbstbewirt-
schaftungsmittel).

(2) Der Entwurf des Haushaltsplans ist spätestens
sechs Wochen vor Beginn des Haushaltsjahres dem
Haushaltsausschuss zur Stellungnahme für die Be-
schlussfassung im Studierendenparlament vorzulegen.
Für die Stellungnahme ist eine angemessene Frist einzu-
räumen. Näheres kann die Satzung der Studierenden-
schaft regeln; Sondervoten der Mitglieder des Haushalts-
ausschusses sind zuzulassen.

(3) Der festgestellte Haushaltsplan ist der Hochschul-
leitung innerhalb von zwei Wochen vorzulegen; die Stel-
lungnahme des Haushaltsausschusses und etwaige
Sondervoten sind beizufügen. 

(4) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge sind
unverzüglich nach ihrer Feststellung, frühestens jedoch
zwei Wochen nach ihrer Vorlage an die Hochschullei-
tung, öffentlich innerhalb der Studierendenschaft be-
kannt zu machen.

(5) Der Haushaltsplan oder Nachträge zum Haus-
haltsplan treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung,
frühestens jedoch mit Beginn des Haushaltsjahres, für
das der Haushaltsplan oder die Nachträge aufgestellt
worden sind, in Kraft.

(6) Der Entwurf für einen Nachtrag zum Haushalts-
plan ist dem Studierendenparlament bis zum Ende des
betreffenden Haushaltsjahres vorzulegen.

§ 4 

Haushaltsjahr

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Die Satzung der
Studierendenschaft kann eine abweichende Regelung
über den Beginn des Haushaltsjahres treffen.

§ 5 

Veranschlagung der Einnahmen, Ausgaben und Stellen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus Einnahme- und
Ausgabetiteln mit jeweils fester Zweckbestimmung. Die
Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Aus-
gaben nach Zwecken getrennt den Titeln zuzuordnen
und, soweit erforderlich, zu erläutern. Die Zuordnung ist
so vorzunehmen, dass aus dem Haushaltsplan die Erfül-
lung der Aufgaben der Studierendenschaft erkennbar
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ist. In dem Haushaltsplan sind mindestens gesondert
darzustellen:

1. bei den Einnahmen: Studierendenschaftsbeiträge, Se-
mesterticketbeiträge, weitere zweckgebundene Bei-
träge, Darlehensrückflüsse, Einnahmen aus wirt-
schaftlicher Betätigung, Entnahme aus Rücklagen
und Auflösung von Rückstellungen,

2. bei den Ausgaben: Personalausgaben, sächliche Ver-
waltungsausgaben, Zuwendungen an Stellen außer-
halb der Studierendenschaft, Ausgaben für wirt-
schaftliche Betätigung, Ausgaben aufgrund Semes-
terticketbeiträgen und weiterer zweckgebundener
Beiträge, Zuführung an Rücklagen und Bildung von
Rückstellungen.

Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen und Arbeiter
sind in den Erläuterungen zu den Bezügen auszuweisen.
Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehr-
oder Mindereinnahmen, die in sachlichem Zusammen-
hang mit bestimmten Ausgaben stehen, die betreffenden
Ausgabeansätze erhöhen oder vermindern. Der Haus-
haltsplan kann Haushaltsvermerke, insbesondere zur
Deckungsfähigkeit und zur Verstärkung von Titeln vor-
sehen.

(2) Zuweisungen für die Fachschaften in Form von
Selbstbewirtschaftungsmitteln sind getrennt von den an-
deren Ausgaben zu veranschlagen und durch Haushalts-
vermerk ausdrücklich als zur Selbstbewirtschaftung be-
stimmt zu bezeichnen.

(3) Die Titel sind mit einem Ansatz (Betrag) auszu-
bringen. Die Ansätze sind in ihrer voraussichtlichen Hö-
he zu errechnen oder, soweit dies nicht aufgrund von
Unterlagen möglich ist, sorgfältig zu schätzen. Einnah-
men und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt
voneinander zu veranschlagen. Neben dem Ansatz für
das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan gilt, sind
auch der Ansatz des Vorjahres und das Rechnungsergeb-
nis des vorvergangenen Haushaltsjahres in den Haus-
haltsplan aufzunehmen.

§ 6 

Überschuss, Fehlbetrag

(1) Ein voraussichtlicher Überschuss des ablaufenden
Haushaltsjahres ist im folgenden Haushaltsplan als Ein-
nahme, ein voraussichtlicher Fehlbetrag als Ausgabe zu
veranschlagen.

(2) Der tatsächliche Überschuss oder Fehlbetrag auf-
grund des Rechnungsergebnisses ist den veranschlagten
Beträgen nach Absatz 1 gegenüberzustellen. Weicht die
Differenz um mehr als zwei vom Hundert von den im
Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen ab, so ist sie
unverzüglich in einen Nachtrag zum Haushaltsplan des
laufenden Haushaltsjahres einzustellen.

Dritter Abschnitt 
Ausführung des Haushaltsplanes

§ 7 

Finanzreferentin oder Finanzreferent

(1) Ein Mitglied des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses bewirtschaftet die Einnahmen und Ausgaben
(Finanzreferentin oder Finanzreferent). Die Finanzrefe-
rentin oder der Finanzreferent kann im Rahmen einer
geordneten und jederzeit übersichtlichen Wirtschafts-
führung darüber hinaus weitere Mitglieder des Allge-
meinen Studierendenausschusses mit der Wahrnehmung
einzelner Befugnisse schriftlich beauftragen. Die Sat-
zung der Studierendenschaft kann vorsehen, dass die
Beauftragung nach Satz 2 der Einwilligung der oder des
Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses
bedarf.

(2) Hält die Finanzreferentin oder der Finanzreferent
durch die Auswirkungen eines Beschlusses des Allgemei-
nen Studierendenausschusses oder des Studierendenpar-
laments die finanziellen oder wirtschaftlichen Interessen
der Studierendenschaft für gefährdet, so kann sie oder er
verlangen, dass das Organ, das den Beschluss gefasst
hat, unter Beachtung der Auffassung der Finanzreferen-

tin oder des Finanzreferenten erneut über die Angele-
genheit berät.

§ 8 

Kassenanordnungen

(1) Kassenanordnungen sind von der Finanzreferentin
oder dem Finanzreferenten zu unterzeichnen. Die Sat-
zung der Studierendenschaft kann vorsehen, dass die Fi-
nanzreferentin oder der Finanzreferent die Befugnis
nach Satz 1 weiteren Mitgliedern des Allgemeinen Stu-
dierendenausschusses, denen Befugnisse nach § 7 Abs. 1
Satz 2 zustehen, übertragen kann. Mit der Unterzeich-
nung der Kassenanordnung übernimmt die Finanzrefe-
rentin oder der Finanzreferent oder das nach Satz 2 be-
stimmte weitere Mitglied des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses die Verantwortung dafür, dass

1. offensichtlich erkennbare Fehler in der Kassenanord-
nung nicht enthalten sind,

2. die sachliche und rechnerische Richtigkeit der in der
Kassenanordnung enthaltenen Angaben bescheinigt
worden ist (Absatz 2),

3. der Titel richtig bezeichnet ist und

4. Ausgabemittel in der vorgesehenen Höhe zur Verfü-
gung stehen.

Die Kassenanordnung muss gegebenenfalls im Zu-
sammenhang mit den ihr beigefügten Unterlagen Zweck
und Anlass einer Zahlung begründen und eine Prüfung
ohne Rückfragen ermöglichen.

(2) Die eine Einnahme oder Ausgabe begründenden
Teile einer Kassenanordnung bedürfen der Feststellung
der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit. Die Fest-
stellung der sachlichen Richtigkeit obliegt der Finanzre-
ferentin oder dem Finanzreferenten. Sie kann durch die
Finanzreferentin oder den Finanzreferenten im Einver-
nehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Allgemeinen
Studierendenausschusses einzelnen anderen Mitgliedern
des Allgemeinen Studierendenausschusses für ihren je-
weiligen Zuständigkeitsbereich schriftlich übertragen
werden. Mit der Feststellung der rechnerischen Richtig-
keit ist ein anderes Mitglied des Allgemeinen Studieren-
denausschusses oder eine Angestellte oder ein Angestell-
ter der Studierendenschaft zu beauftragen; die oder der
Beauftragte darf nicht zugleich Kassenverwalterin oder
Kassenverwalter sein.

§ 9 

Erhebung von Einnahmen, 
Bewirtschaftung der Ausgaben, 

Vorleistungen

(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu er-
heben.

(2) Ausgaben dürfen nur so weit und nicht eher geleis-
tet werden, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen
Verwaltung erforderlich sind. Die Ausgabemittel sind so
zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Ausgaben
ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung
fallen.

(3) Vor Empfang der Gegenleistung dürfen Leistungen
der Studierendenschaft nur vereinbart oder bewirkt
werden, wenn dies allgemein üblich oder durch besonde-
re Umstände gerechtfertigt ist.

§ 10 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, die über den Ansatz eines Titels hinausge-
hen (überplanmäßige Ausgaben) oder die unter keine
Zweckbestimmung des Haushaltsplans fallen (außer-
planmäßige Ausgaben), dürfen erst geleistet werden,
wenn ein Nachtrag zum Haushaltsplan in Kraft getreten
ist. Dies gilt nicht für unabweisbare Ausgaben, insbe-
sondere für Ausgaben, die zur sparsamen Fortführung
der Verwaltung erforderlich sind, sofern die Mehrausga-
ben an anderer Stelle des Haushalts eingespart werden.
Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent hat dem
Studierendenparlament hiervon unverzüglich, spätestens
jedoch rechtzeitig vor Ablauf des Haushaltsjahres
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schriftlich Kenntnis zu geben. Bei der Aufstellung des
Nachtrags zum Haushaltsplan haben diese Ausgaben
Vorrang.

§ 11 

Eingehen von Verpflichtungen

Maßnahmen, die die Studierendenschaft zur Leistung
von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten
können, sind nur zulässig, wenn das Studierendenparla-
ment mit der Mehrheit seiner Mitglieder zugestimmt hat.
Dies gilt nicht für laufende Geschäfte oder für Verpflich-
tungen, deren finanzielle Auswirkungen gering sind.

§ 12 

Rücklagen

(1) Die Studierendenschaft ist zur Unterhaltung von
Rücklagen verpflichtet.

(2) Die Studierendenschaft hat zur Gewährleistung
einer ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben eine
Betriebsmittelrücklage zu unterhalten. Sie beträgt min-
destens fünf vom Hundert der im Haushaltsplan veran-
schlagten Einnahmen aus nicht zweckgebundenen Bei-
trägen der Studierenden.

(3) Soweit erforderlich, ist

1. für Vermögensgegenstände von größerem Wert, die
nach Alter, Verbrauch oder aus sonstigen Gründen je-
weils ersetzt werden, eine Erneuerungsrücklage,

2. für Vermögensgegenstände, deren Bestand nach
wachsendem Bedarf erweitert werden muss, sowie für
besondere Vorhaben eine Erweiterungs- und Sonder-
rücklage

anzusammeln. Die Ansammlung von Erweiterungs- und
Sonderrücklagen ist erforderlich, wenn die Ausgaben
aus Mitteln des Haushalts voraussichtlich nicht bestrit-
ten werden können.

(4) Die Rücklagen sind in einer Anlage1 zum Haus-
haltsplan (Vermögensübersicht) auszuweisen. 

(5) Die Rücklagen sind bei Kreditinstituten in einer
gegen Missbrauch gesicherten Form anzulegen. 

(6) Zinsen aus Rücklagebeständen sind im Haushalts-
plan zu veranschlagen. Sie fließen nicht den Rücklagen
zu, sondern sind als Einnahmen nachzuweisen.

§ 13 

Kreditaufnahme

(1) Kassenverstärkungskredite dürfen bis zur Höhe
von einem Zwölftel der im Haushaltsplan veranschlag-
ten Einnahmen, höchstens jedoch bis zum Betrag 
von 25.000 Euro in Anspruch genommen werden. Das
Studierendenparlament kann im Beschluss über die
Feststellung des Haushaltsplans eine niedrigere Höchst-
grenze festlegen.

(2) Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen,
für die eine Rücklage nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 nicht in dem
benötigten Umfang angesammelt worden ist und die aus
Mitteln des Haushalts nicht bestritten werden können,
dürfen Kredite nur dann aufgenommen werden, wenn

1. das Studierendenparlament der Kreditaufnahme mit
der Mehrheit seiner Mitglieder zugestimmt hat und

2. die Summe der Kreditverpflichtungen für Beschaf-
fungen die Höchstgrenzen nach Absatz 1 nicht über-
steigt.

(3) Andere Kredite dürfen nicht aufgenommen wer-
den.

(4) Bürgschaften oder Verpflichtungen in Garantie-
oder ähnlichen Verträgen dürfen nicht übernommen
werden. Das Studierendenparlament kann im Rahmen
der gesetzlichen Aufgaben der Studierendenschaft mit
der Mehrheit seiner Mitglieder zur Abwendung einer
Mitgliedern der Studierendenschaft drohenden oder ein-
getretenen Notlage die Übernahme von Bürgschaften be-
schließen, wenn die Satzung der Studierendenschaft dies
vorsieht.

§ 14 

Zustimmung des Studierendenparlaments

Angelegenheiten von grundsätzlicher oder erheblicher
finanzieller Bedeutung sowie Verfügungen über das Ver-
mögen oder Teile des Vermögens bedürfen, soweit sie
nicht bereits im Haushaltsplan vorgesehen sind, der vor-
herigen Zustimmung des Studierendenparlaments.

§ 15 

Vorläufige Haushaltsführung

(1) Grundlage für die Haushaltsführung vor In-Kraft-
Treten des Haushaltsplans (vorläufige Haushaltsfüh-
rung) sind die Ansätze des Vorjahres; von diesen darf für
jeden Monat der vorläufigen Haushaltsführung ein
Zwölftel in Anspruch genommen werden.

(2) Sieht der Entwurf des Haushaltsplans niedrigere
Ansätze gegenüber den Ansätzen des Vorjahres vor, so ist
bei der vorläufigen Haushaltsführung von diesen auszu-
gehen.

(3) Neue Stellen dürfen erst nach In-Kraft-Treten des
Haushalts in Anspruch genommen werden.

§ 16 

Zuweisungen für die Fachschaften

(1) Sind Zuweisungen für die Fachschaften als Selbst-
bewirtschaftungsmittel (§ 3 Abs. 1) veranschlagt, so gel-
ten sie für die Studierendenschaft rechnungsmäßig als
abgewickelt, sobald sie als Ausgabe vom entsprechenden
Titel an die Fachschaft überwiesen worden sind.

(2) Für die Bewirtschaftung der Mittel durch die
Fachschaft sind die Bestimmungen der §§ 7, 8 und 15
dieser Verordnung entsprechend anzuwenden. Bei der
Bewirtschaftung ist ein Nachweis zu führen, aus dem
sich die Einzahlungen und Auszahlungen ergeben. Die
Buchungen sind zu belegen. Am Ende des Haushaltsjah-
res kassenmäßig nicht verausgabte Mittel sind im Nach-
weis des neuen Haushaltsjahres als Einnahme zu bu-
chen.

(3) Werden die Zuweisungen für die Fachschaften
nicht als Selbstbewirtschaftungsmittel (§ 3 Abs. 1) ver-
anschlagt, so sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben
der Fachschaften nach den Vorschriften des Vierten Ab-
schnitts dieser Verordnung durch die Studierendenschaft
abzuwickeln.

§ 17 

Zuwendungen an Dritte

(1) Ausgaben für Leistungen an Personen oder Stellen
außerhalb der Studierendenschaft zur Erfüllung be-
stimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veran-
schlagt werden, wenn dies mit dem gesetzlichen Auftrag
der Studierendenschaft vereinbar ist und wenn die Stu-
dierendenschaft an der Erfüllung durch solche Stellen
ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendung
nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt wer-
den kann. Entsprechendes gilt für Verpflichtungser-
mächtigungen.

(2) Bei der Gewährung von Zuwendungen ist zu be-
stimmen, wie deren zweckentsprechende Verwendung
nachzuweisen ist. In der Regel genügt die Bestätigung
der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsemp-
fängers, dass die gewährte Zuwendung zweckentspre-
chend verwendet worden ist.

Vierter Abschnitt 
Kassenwesen

§ 18 

Kassenführung

(1) Zahlungen dürfen nur von der Kassenverwalterin
oder dem Kassenverwalter und nur aufgrund schrift-
licher Anordnung (Kassenanordnung) angenommen oder
geleistet werden. Einzahlungen, die durch Übergabe
oder Übersendung von Zahlungsmitteln (Bargeld,
Schecks) entrichtet werden, sind auch dann anzuneh-
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men, wenn eine schriftliche Anordnung nicht vorliegt.
Dies gilt auch für überwiesene Beträge. Die Anordnung
ist nachträglich zu erteilen.

(2) Über jede Bareinzahlung ist der Einzahlerin oder
dem Einzahler eine Quittung zu erteilen, soweit der
Nachweis der Einzahlung nicht in anderer Form sicher-
gestellt ist. Über jede Barauszahlung ist von der Emp-
fängerin oder dem Empfänger eine Quittung zu verlan-
gen. Für Einzahlungsquittungen sind fortlaufend num-
merierte Quittungsblöcke zu verwenden; die Durch-
schriften der Quittungen bleiben in den Blöcken. Bei
Einnahmen, die nach der Entscheidung der Finanzrefe-
rentin oder des Finanzreferenten listenmäßig erfasst
werden, tritt an die Stelle der Einzelquittung die Unter-
schrift der Einzahlerin oder des Einzahlers in der Liste
als Einzahlungsbestätigung. Die Satzung der Studieren-
denschaft kann vorsehen, dass neben der Kassenverwal-
terin oder dem Kassenverwalter weitere von ihr oder
ihm zu bestimmende Mitglieder der Studierendenschaft
zur Annahme von Bargeld befugt sind. Dabei ist durch
die Satzung der Studierendenschaft gleichzeitig das Ver-
fahren der Annahme und der Ablieferung des angenom-
menen Bargeldes an die Kassenverwalterin oder den
Kassenverwalter zu regeln.

(3) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter
hat der Finanzreferentin oder dem Finanzreferenten un-
verzüglich nach Ablauf jedes Monats eine nach dem
Haushaltsplan gegliederte Übersicht über die Einnah-
men und Ausgaben vorzulegen.

(4) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter
wird vom Allgemeinen Studierendenausschuss bestellt.

(5) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent und
die nach § 8 Abs. 1 Satz 2 zur Unterzeichnung von Kas-
senanordnungen befugten Mitglieder des Allgemeinen
Studierendenausschusses dürfen nicht zugleich Kassen-
verwalterin oder Kassenverwalter sein.

§ 19 

Zahlungsverkehr

(1) Der Zahlungsverkehr wird bar über die Kasse und
über bis zu fünf Konten bei Kreditinstituten (Sparkasse,
Bank, Postbank) abgewickelt. Weitere Konten dürfen
nur für die kurzfristige Anlage von Festgeldern unter-
halten werden. Für die Semesterticketbeiträge ist ein
weiteres Konto zu unterhalten. Die jeweils erzielten
Zinsgewinne stehen der Studierendenschaft zu. Für an-
dere zweckgebundene Beiträge können weitere ge-
sonderte Konten unterhalten werden.

(2) Das Bargeld darf nicht den Betrag überschreiten,
der an den nächsten fünf Tagen für die voraussichtlich
zu leistenden Auszahlungen oder als Wechselgeld erfor-
derlich ist.

(3) Zahlungsmittel, Überweisungsaufträge und Scheck-
hefte sowie Sparbücher sind von der Kassenverwalterin
oder dem Kassenverwalter unter Verschluss zu halten.

(4) Über die Konten darf die Kassenverwalterin oder
der Kassenverwalter nur gemeinsam mit einer oder ei-
nem weiteren vom Allgemeinen Studierendenausschuss
zu bestimmenden Unterschriftsberechtigten verfügen,
die oder der nicht mit der Unterzeichnung von Kassen-
anordnungen (§ 8 Abs. 1) betraut sein darf. Die Hoch-
schule überwacht die Verfügungen der Studierenden-
schaft über die Semesterticketbeiträge. Hierzu hat die
Studierendenschaft jede Verfügung über diese Beiträge
unverzüglich nachzuweisen. Ausgenommen hiervon ist
die Verfügung über Zinserträge. Neben der Abwicklung
des Semestertickets dürfen die Semesterticketbeiträge
nur zur Anlage bei einem Kreditinstitut verwendet wer-
den; die Anlage muss gegen Mißbrauch gesichert sein. 

(5) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter
hat den Kassenbestand mindestens einmal monatlich zu
ermitteln (Kassenbestandsaufnahme) und dem Kassen-
sollbestand gegenüberzustellen. Es ist ersichtlich zu ma-
chen, wie sich der Kassenistbestand aus Bargeld und
dem Guthaben auf den Konten zusammensetzt. Der Kas-
sensollbestand ist der Unterschiedsbetrag zwischen den
Summen der gebuchten Einzahlungen und Auszahlun-
gen.

(6) Belege, Kassenbücher, Kontoauszüge und Quit-
tungsblöcke sind nach Abschluss des Haushaltsjahres
fünf Jahre lang geordnet und sicher aufzubewahren.

§ 20 

Stundung, Niederschlagung und 
Erlass von Forderungen

(1) Der Studierendenschaft zustehende Forderungen
dürfen nur 

1. gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit
erheblichen Härten für die Schuldnerin oder den
Schuldner verbunden wäre und der Anspruch durch
die Stundung nicht gefährdet wird, 

2. niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die
Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die
Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des
Anspruchs stehen, 

3. erlassen werden, wenn die Einziehung nach Lage des
einzelnen Falles für die Schuldnerin oder den
Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. 

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 trifft die Finanzre-
ferentin oder der Finanzreferent nach Zustimmung des
Studierendenparlaments. Das Studierendenparlament
kann diese Befugnis auf einen Ausschuss übertragen.

§ 21 

Buchführung und Gegenstandsverzeichnis

(1) Über die Zahlungen ist sowohl nach der Zeitfolge
als auch nach der im Haushaltsplan vorgesehenen Ord-
nung Buch zu führen. Die nach § 18 Abs. 1 angenomme-
nen Beträge, die einem Titel noch nicht zugeordnet wer-
den können, sowie Kassenverstärkungskredite sind als
Verwahrungen nachzuweisen. Die Zahlungen sind für
das Haushaltsjahr zu buchen, in dem sie eingegangen
oder geleistet worden sind.

(2) Die Kassenanordnungen sind nach Titeln getrennt
fortlaufend zu nummerieren und in der Reihenfolge der
Buchungen zu ordnen.

(3) Bleibt am Ende des Haushaltsjahres der Gesamt-
betrag der Einnahmen hinter dem Gesamtbetrag der
Ausgaben zurück, so ist der Fehlbetrag im nächsten
Haushaltsjahr als Ausgabe nachzuweisen. Ein Über-
schuss ist im nächsten Haushaltsjahr als Einnahme zu
buchen.

(4) In einem Gegenstandsverzeichnis sind Gegenstän-
de mit einer Lebensdauer von mehr als einem Jahr nach-
zuweisen, sofern ihr Wert einen vom Studierendenparla-
ment festgelegten Wert überschreitet. Dieser Betrag darf
nicht über dem vom Steuerrecht festgelegten Wert für
geringwertige Wirtschaftsgüter liegen. 

§ 22 

Rechnungsergebnis

Innerhalb eines Monats nach Ende des Haushaltsjah-
res stellt die Kassenverwalterin oder der Kassenverwal-
ter das Rechnungsergebnis auf. Es besteht aus einer Zu-
sammenstellung der Ist-Einnahmen und der Ist-Ausga-
ben im Haushaltsjahr nach der im Haushaltsplan vorge-
sehenen Ordnung sowie dem sich daraus ergebenden
kassenmäßigen Überschuss oder Fehlbetrag.

§ 23 

Kassenprüfung

(1) Die Geschäftsführung der Kassenverwalterin oder
des Kassenverwalters unterliegt der Prüfung durch das
Studierendenparlament. Das Studierendenparlament be-
stellt die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer, die
nicht dem Allgemeinen Studierendenausschuss angehö-
ren dürfen oder nicht mit der Anordnung oder Ausfüh-
rung von Zahlungen betraut sein dürfen.

(2) Die Kassenprüfung ist mindestens einmal jährlich
unvermutet durchzuführen. Sie dient dem Zweck festzu-
stellen, ob insbesondere
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1. der Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand
übereinstimmt (Kassenbestandsaufnahme),

2. die Buchungen nach der Zeitfolge mit den Buchungen
nach der im Haushaltsplan vorgesehenen Ordnung
übereinstimmen,

3. die erforderlichen Kassenanordnungen vorhanden
sind, und

4. die Vordrucke für Schecks und die Quittungsblöcke
vollständig vorhanden sind.

Über die Kassenprüfung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen, in die auch der Kassenbestand aufzunehmen ist.

(3) Unverzüglich nach Feststellung des Rechnungser-
gebnisses (§ 22) ist eine weitere Kassenprüfung als Jah-
resabschlussprüfung durchzuführen. Absatz 2 Nrn. 1 bis
4 gilt entsprechend. Die Jahresabschlussprüfung dient
darüber hinaus dem Zweck, festzustellen, ob das Rech-
nungsergebnis richtig aufgestellt worden ist. Die Nieder-
schrift über diese Prüfung ist rechtzeitig dem Haushalts-
ausschuss als Grundlage für die von diesem abzugeben-
de Stellungnahme vorzulegen.

(4) Die richtige Übertragung des Fehlbetrages oder
Überschusses (§ 21 Abs. 3) sowie der nicht abgewickel-
ten Verwahrungen ist von den Kassenprüferinnen oder
Kassenprüfern zu bescheinigen.

(5) Nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung
(Absatz 3) sind dem Rektorat unverzüglich je eine Aus-
fertigung der hierüber gefertigten Niederschrift und des
Rechnungsergebnisses (§ 22) zusammen mit einem Nach-
weis über den Stand des Vermögens der Studierenden-
schaft vorzulegen.

(6) Einzelheiten der Kassenprüfung, insbesondere des
Verfahrens, können in der Satzung der Studierenden-
schaft geregelt werden.

Fünfter Abschnitt 
Rechnungsprüfung

§ 24 

Rechnungsprüfung

(1) Das Rechnungsergebnis ist mindestens einen Mo-
nat vor Beschlussfassung des Studierendenparlaments
über die Entlastung des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses dem Haushaltsausschuss zur Stellungnahme
vorzulegen und mindestens zwei Wochen vor Beschluss-
fassung des Studierendenparlaments hochschulöffent-
lich bekannt zu machen.

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stu-
dierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Lan-
desrechnungshof.

Sechster Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 25 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.
Zugleich tritt die Verordnung über die Haushalts- und
Wirtschaftsführung der Studentenschaften der wissen-
schaftlichen Hochschulen einschließlich Gesamthoch-
schulen und der Fachhochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 2. April 1979 (GV. NRW. S. 232) au-
ßer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2010 außer Kraft.

Düsseldorf, den 6. Oktober 2005

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2005 S. 824

7842
Erste Verordnung zur Änderung 

der Verordnung zur Ausführung und 
Ergänzung der Milch-Güteverordnung 

(Landesgüteverordnung-Milch)
Vom 8. September 2005

Aufgrund des § 10 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember
1952 (BGBl. I S. 811), zuletzt geändert durch die Achte
Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 25. Novem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2304, 2322), in Verbindung mit § 6
der Milch-Güteverordnung vom 9. Juli 1980 (BGBl.
S. 878), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Ok-
tober 2003 (BGBl. I S. 2170), und § 1 Abs. 2 der Verord-
nung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Milch-
rechts vom 4. November 1997 (GV. NRW. S. 387), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. NRW.
S. 332), sowie aufgrund des § 27 Abs. 1 des Milch- und
Fettgesetzes in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über Er-
mächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnung vom
3. Juli 1961 (BGBl. I S. 856) und § 1 der Verordnung über
die Übertragung von Ermächtigungen der Landesregie-
rung zum Erlass von Rechtsverordnungen vom 17. Ok-
tober 1961 (GV. NRW. S. 285), sowie aufgrund des Arti-
kels 170 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April
2005 (GV. NRW. S. 332), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Ausführung und Ergänzung der
Milch-Güteverordnung (Landesgüteverordnung-Milch)
vom 28. Oktober 1996 (GV. NRW. S. 464), geändert durch
Artikel 150 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April
2005 (GV. NRW. S. 332), wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung der Gliederungseinheit und die
Zwischenüberschrift „Erster Abschnitt Güteprüfung
von Rohmilch“ werden gestrichen. 

2. In § 4 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung:

„(1) Probenahmeanlagen dürfen nur nach Abnahme
durch die Untersuchungsstelle eingesetzt werden. Die
Abnahme erfolgt mindestens jährlich entsprechend
DIN 11868 Teil 1, Ausgabe November 1999. Probe-
nahmeanlagen in Milchsammelwagen, mit denen bei
einem Probenahmedurchgang in der Regel die Anlie-
ferungsmilch von mehr als 100 Milcherzeugern be-
probt wird, sind alle sechs Monate von der Untersu-
chungsstelle abzunehmen.

(2) Veränderungen an Probenahmeanlagen oder an
Milchsammelwagen sind, soweit sie sich auf die Pro-
benahme auswirken können, der Untersuchungsstelle
unverzüglich anzuzeigen. Die veränderten Probenah-
meanlagen und Milchsammelwagen dürfen erst nach
erneuter Abnahme nach DIN 11868 Teil 1, Ausgabe
November 1999 und DIN 11868 Teil 2, Ausgabe Juni
2002, zur Probenahme eingesetzt werden. Bei Umset-
zung der Milchsammelwagen auf ein neues Chassis
oder nach Arbeiten an der elektronischen oder hy-
draulischen Steuerung der Probenahmeanlagen oder
der Milchsammelwagen ist grundsätzlich eine neue
Abnahme erforderlich.“

3. § 5 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Molkereien oder die Milchsammelstellen ha-
ben sich von der Untersuchungsstelle regelmäßig
über die Ergebnisse der Untersuchungen unterrichten
zu lassen. Bei positiven Hemmstoffbefunden hat die
Untersuchungsstelle die Molkerei oder die Milchsam-
melstelle unverzüglich zu informieren.“

4. Die Bezeichnung der Gliederungseinheit und Zwi-
schenüberschrift „Zweiter Abschnitt Güteprüfungen
von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis“ werden
gestrichen.

5. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6 

Qualitätskontrollen

(1) Zur Förderung und Erhaltung der Güte kann das
Landesamt anordnen, dass gewerbliche Be- und Ver-
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arbeitungsbetriebe (Unternehmen) im Sinne von § 2
Nr. 11 der Milchverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1178),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. November
2004 (BGBl. I S. 2791, 2794), Milch und Milcherzeug-
nisse auf Milchbasis von einem zugelassenen Labor
untersuchen lassen.

(2) Anordnungen nach Absatz 1 können insbesondere
die Untersuchung auf Krankheitserreger (Salmonel-
len, Listerien und sonstige pathogene Keime),
Rückstände von Arznei- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel sowie sonstige Schadstoffe regeln.

(3) Anordnungen nach Absatz 1 können auch zur
Durchführung der erforderlichen Untersuchungen
nach der Käseverordnung vom 14. April 1986 (BGBl.
I S. 412), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.
November 2004 (BGBl. I S. 2799, 2801), und der Ver-
ordnung über Butter und andere Milchstreichfette
(Butter-Verordnung) vom 3. Februar 1997 (BGBl. I
S. 144), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.
November 2004 (BGBl. I S. 2799, 2801), erfolgen.“

6. Die Bezeichnung der Gliederungseinheit und die
Zwischenüberschrift „Dritter Abschnitt Schlußvor-
schriften“ werden gestrichen.

7. In § 8 werden die Nummern 6, 7 und 8 wie folgt ge-
fasst:

„6. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 Probenahmeanlagen oder
Milchsammelwagen einsetzt, die nicht durch die
Untersuchungsstelle abgenommen worden sind, 

7. seiner Informationspflicht nach § 5 Abs. 1 nicht
nachkommt oder seine Unterrichtungspflicht nach
Abs. 1 oder Abs. 2 nicht erfüllt,

8. einer Anordnung nach § 6 Proben nicht untersu-
chen lässt.“

8. In Anlage 2 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Der Begleitbericht ist der Untersuchungsstelle un-
mittelbar in schriftlicher oder elektronischer Form
zur Verfügung zu stellen.“

9. Die Anlagen 3 und 4 werden gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober
2005 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. September 2005

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2005 S. 828

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung 

über die Festsetzung von Zulassungszahlen 
und die Vergabe von Studienplätzen 

in höheren Fachsemestern an den Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

zum Studienjahr 2005/2006
Vom 30. September 2005

Aufgrund der §§ 8, 10 Abs. 2 und 11 Nr. 2 des Zweiten
Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in
Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungsgesetz NW
1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV. NRW.
S. 204), zuletzt geändert durch Artikel 76 des Dritten
Gesetzes zur Befristung des Landesrechts Nordrhein-
Westfalen (Drittes Befristungsgesetz – Zeitraum 1987 bis
Ende 1995) vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306), wird
verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Festsetzung von Zulassungs-
zahlen und die Vergabe von Studienplätzen in höheren
Fachsemestern an den Hochschulen des Landes Nordr-
hein-Westfalen zum Studienjahr 2005/2006 vom 15. Au-
gust 2005 (GV. NRW. S. 696) wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage 1 I. (Studiengänge an Universitäten –
Wintersemester 2005/06 -) wird

a) die in der Spalte „TH AC“ für den Studiengang
„Medizin/Klinischer Teil“

aa) für das 1. Fachsemester ausgebrachte Zahl
156 durch die Zahl 22 ersetzt,

bb) für das 2. Fachsemester ausgebrachte Zahl 67
gestrichen,

b) in der Spalte „Studiengang/Studienrichtung“ der
Studiengang „Medizin (Modellstudiengang)/Klini-
scher Teil“ eingefügt und für diesen in der Spalte
„TH AC“ für das 1. Fachsemester die Zahl 201
ausgebracht.

2. In der Anlage 2 I. (Studiengänge an Universitäten –
Sommersemester 2006 -) wird

a) die in der Spalte „TH AC“ für den Studiengang
„Medizin/Klinischer Teil“

aa) für das 1. Fachsemester ausgebrachte Zahl 67
gestrichen,

bb) für das 2. Fachsemester ausgebrachte Zahl
156 durch die Zahl 22 ersetzt,

b) in der Spalte „Studiengang/Studienrichtung“ der
Studiengang „Medizin (Modellstudiengang)/Klini-
scher Teil“ eingefügt und für diesen in der Spalte
„TH AC“ für das 2. Fachsemester die Zahl 201
ausgebracht.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August
2005 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. September 2005

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2005 S. 829
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